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               Investmentfonds melden: i) die mit „MINIMUM“ markierten schwarzen Felder; ii) die mit „MINIMUM“ markierten grauen Felder für solche Wertpapiere, die nicht auf Einzelwertpapierbasis erhoben werden; und iii) für den Fall, dass die bestreffende NZB Transaktionen auf Einzelwertpapierbasis direkt ermittelt, die in Tabelle 2 geforderten Daten für solche Wertpapiere, die auf Einzelwertpapierbasis erhoben werden.

               Die NZBen können diese Anforderungen erweitern auf: i) die schwarzen Felder, die das Wort „MINIMUM“ nicht enthalten; und ii) die grauen Felder, die das Wort „MINIMUM“ für solche Wertpapiere, die nicht auf Einzelwertpapierbasis erhoben werden, nicht enthalten.

            


   
      

   

   
      Tabelle 4
   

   
      Monatlich erforderliche Daten
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                           Euro-Währungsgebiet ohne Inland
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               Nicht-MFIs — insgesamt
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               Nicht-MFIs — insgesamt

            
	
                

            	
               Öffentliche Haushalte (Staat)

               (S.13)

            	
               Andere Gebietsansässige

            	
                

            	
               Öffentliche Haushalte (Staat)

               (S.13)

            	
               Andere Gebietsansässige

            
	
               Insgesamt

            	
               Investmentfonds ohne Geldmarktfonds

            	
               Sonstige Finanzintermediäre + Kredit- und Versicherungshilfstätigkeiten + firmeneigene Finanzierungseinrichtungen und Kapitalgeber (S.125+S.126+S.127)

            	
               Versicherungsgesellschaften + Pensionseinrichtungen (S.128+S.129)

            	
               Nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften (S.11)

            	
               Private Haushalte + Private Organisationen ohne Erwerbszweck (S.14+S.15)

            	
               Insgesamt

            	
               Investmentfonds ohne Geldmarktfonds

            	
               Sonstige Finanzintermediäre + Kredit- und Versicherungshilfstätigkeiten + firmeneigene Finanzierungseinrichtungen und Kapitalgeber (S.125+S.126+S.127)

            	
               Versicherungsgesellschaften + Pensionseinrichtungen (S.128+S.129)

            	
               Nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften (S.11)

            	
               Private Haushalte + Private Organisationen ohne Erwerbszweck (S.14+S.15)
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                  Mittelzuflüsse aus der Ausgabe von Investmentfondsanteilen
               

            	
                

            	
                

            	
                

            	
                

            	
                

            	
                

            	
                

            	
                

            	
                

            	
                

            	
                

            	
                

            	
                

            	
                

            	
                

            	
                

            	
                

            	
                

            	
                

            	
                

            	
                

            	
                

            
	
               
                  Mittelabflüsse aus der Rücknahme von Investmentfondsanteilen
               

            	
                

            	
                

            	
                

            	
                

            	
                

            	
                

            	
                

            	
                

            	
                

            	
                

            	
                

            	
                

            	
                

            	
                

            	
                

            	
                

            	
                

            	
                

            	
                

            	
                

            	
                

            	
                

            


   

   
      (1)  Falls der Berichtspflichtige nicht dazu imstande ist, die Gebietsansässigkeit und den Sektor des Inhabers unmittelbar zu ermitteln, meldet er die entsprechenden Daten auf der Grundlage verfügbarer Daten. Im Fall von Inhaberanteilen können die Daten von MFIs oder SFIs (wie in Artikel 2 Absatz 2 und Anhang I Teil 2 Absatz 3 dieser Verordnung) erhoben werden.

   
      (2)  Falls der Berichtspflichtige nicht dazu imstande ist, die Gebietsansässigkeit und den Sektor des Inhabers unmittelbar zu ermitteln, meldet er die entsprechenden Daten auf der Grundlage verfügbarer Daten. Im Fall von Inhaberanteilen können die Daten von MFIs oder SFIs (wie in Artikel 2 Absatz 2 und Anhang I Teil 2 Absatz 3 dieser Verordnung) erhoben werden.

   
      (3)  Die NZBen können die Investmentfonds von dieser Meldepflicht befreien, wenn die vierteljährlichen Bestände in Tabelle 1 weniger als 5 % der begebenen Investmentfondsanteile ausmachen.

   
      (4)  Bestände; Bereinigungen infolge Neubewertung oder Transaktionen

   


													

													Top	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


		
	
	
	 










	


	
		
	

	


	
	
	
	
	
	
 

	
	

	

	
	
	
				
					
						 
						Table of contents
			
				
					
						 
						Hide table of contents
			
			    
					
					

			    
			
	

	


	
	
	



 
 














	
	
		
				






























About
	






























Site map
	






























Help
	






























Links
	






























Legal notice
	






























Newsletter
	






























Contact


			Other sites managed by the Publications Office

				
					
					EU Publications
				
	
					
					data.europa.eu
				
	
					
					Ted
				
	
					
					Whoiswho
				
	
					
					CORDIS
				
	
					
					Portal of the Publications Office of the EU
				
	
					
					N-Lex
				


		
		
	
		

		
		
				
					































	Switch to mobile 
					
				
	
					































	Switch to desktop 
					
	

	
	
	


  
 
 
        
        
 
        

        
        
        

        
	
        	
        	
        
	
        
        

        
 
        
        
        
        
 
 
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
	
			
        
 
       



        
        
        
        
        
        
        
        
        
 
 
 
 
 
 
 
        
       
        
        
        

        
        
        
 
        
        
        
        
          
 
 
        
        
        

        